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Bürokratieentlastung 
GESETZGEBUNG 2. Bürokratieentlastungsgesetz 

 
Von Rudolf Schollmaier 

 

Der Gesetzgeber hat erneut einen 

Anlauf zur Bürokratieentlastung ge-

macht. Am 12.05.2017 stimmte der 

Bundesrat dem sogenannten „2. Bü-

rokratieentlastungsgesetz“ zu. Damit 

werden vor allem Kleinbetriebe ent-

lastet. Die meisten Regelungen treten 

bereits rückwirkend zum 1.1.2017 in 

Kraft. 

Das Gesetz regelt Erleichterungen für 

Gewerbetreibende, Landwirte und 

Freiberufler. So entfällt unter weiteren 

Voraussetzungen in weiten Bereichen 

die Aufbewahrungspflicht für Liefer-

scheine. Die Betragsgrenze für die 

quartalsweise Abgabe von Lohnsteu-

er-Anmeldungen wird von 4.000 auf 

5.000 Euro erhöht. Derzeit sind Lohn-

steuer- Anmeldungen quartalsweise 

abzugeben, wenn die abzuführende 

Lohnsteuer im Vorjahr zwar mehr als 

1080 Euro, aber nicht mehr als 4.000 

Euro betragen hat. 

Bedeutsame Änderungen ergeben sich 

bei Kleinbetragsrechnungen. Damit 

der Leistungsempfänger die in der 

Rechnung ausgewiesene Mehrwert-

steuer seinerseits beim Finanzamt 

geltend machen kann, steuerlich Vor-

steuerabzug genannt, muss die Rech-

nung eine Vielzahl von Angaben ent-

halten. Fehlt auch nur eine dieser An-

gaben, entfällt der gesamte Vorsteuer-

abzug. Eine Ausnahme davon sind die 

sogenannten Kleinbetragsrechnungen. 

Hier ist ausreichend, wenn die An-

schrift des leistenden Unternehmers, 

Angaben über Menge und Art oder 

Umfang der Leistung, der Rech-

nungsbetrag einschließlich Mehrwert-

steuer in einer Summe und der anzu-

wendende Steuersatz angegeben wer-

den. Bisher galt für Kleinbetragsrech-

nungen eine Grenze von 150 Euro. 

Diese Grenze wird auf 250 Euro an-

gehoben. Die Regelung hat große 

Bedeutung bei der Abrechnung klei-

nerer Barumsätze, besonders im Han-

del mit täglichen Bedarfsartikeln.  

Eine weitere Erleichterung betrifft die 

sogenannten geringwertigen Wirt-

schaftsgüter, steuerlich kurz als  

„GWG“ bezeichnet. Hierbei handelt 

es sich um eine Ausnahme von der 

allgemein gebotenen Verteilung des 

Anschaffungs- oder Herstellungsauf-

wands auf die Nutzungsdauer. Nach 

der derzeit geltenden Regelung kön-

nen die Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten von beweglichen Wirt-

schaftsgütern sofort in voller Höhe als 

Betriebsausgaben abgezogen werden, 

wenn diese höchstens 410 Euro betra-

gen. Voraussetzung für den Sofortab-

zug ist allerdings die Einhaltung be-

sonderer Aufzeichnungsvorschriften. 

Diese entfielen bisher, wenn der Wert 

nicht mehr als 150 Euro betrug. Diese 

Wertgrenze wird auf 250 Euro erhöht, 

allerdings erst mit Geltung ab dem 

1.1.2018. 

Für die Wirtschaft bedeutsamer wäre 

eine allgemeine Anhebung der GWG-

Grenze von derzeit 410 €. Diese war 

auch bereits von der großen Koalition 

beschlossen, wurde jedoch jetzt nicht 

umgesetzt. Die geplante Anhebung 

auf 800 €, also fast auf das Doppelte 

des bisher geltenden Betrages, soll mit 

dem „Gesetz gegen schädliche Steu-

erpraktiken im Zusammenhang mit 

Rechteüberlassungen“ erfolgen. Ge-

plant ist dazu ein Inkrafttreten zum 

1.1.2018. 
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